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Förderrichtlinie zur Sicherstellung der vertragszahnärztlichen Versorgung 

der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Sachsen (KZVS) 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 

Präambel 

Den Kassenzahnärztlichen Vereinigungen obliegt gemäß §§ 75 Abs. 1, 73 Abs. 2 SGB V die 
Sicherstellung der vertragszahnärztlichen Versorgung. Laut den Regelungen des 
§ 105 Abs. 1 SGB V haben sie entsprechend den Bedarfsplänen alle geeigneten finanziellen
und sonstigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherstellung der vertragszahnärztlichen
Versorgung zu gewährleisten, zu verbessern oder zu fördern.§ 105 Abs. 1a S. 6 SGB V er
öffnet den Kassenzahnärztlichen Vereinigungen zudem die Möglichkeit, bis zu 0,2 % der
nach § 85 SGB V vereinbarten Gesamtvergütungen zur Bildung eines Strukturfonds zur Ver
fügung zu stellen. Die Krankenkassen werden durch § 105 Abs. 1 a S. 2, 7 SGB V verpflich
tet, einen Betrag in gleicher Höhe an den Strukturfonds zu entrichten und sich somit an den
Kosten der Sicherstellung zu beteiligen.

Mit Beschluss vom 2. Juli 2022 entschied die Vertreterversammlung der KZVS, einen sol
chen Strukturfonds mit Wirkung zum 1. Januar 2023 einzurichten und hierfür bis zu 0,2 % 
der vereinbarten Gesamtvergütungen zur Verfügung zu stellen. Entsprechend den Regelun
gen des HVM bestimmt der Vorstand der KZVS die konkrete Höhe des Anteils an der Ge
samtvergütung innerhalb des bestehenden Rahmens. 

Mit dieser Förderrichtlinie werden Festlegungen zu möglichen Fördermaßnahmen, zum Ver
fahren der Verteilung der Mittel des Strukturfonds sowie bestehenden Rechenschaftspflich
ten getroffen. 

§1
Zuständigkeit und Berichtspflichten 

(1) Über die Mittelvergabe entscheidet grundsätzlich der Vorstand der KZVS auf der
Grundlage dieser Förderrichtlinie. Der Vorstand der KZVS informiert den EBK fortlau
fend über die geplanten Maßnahmen und stellt bei Einzelprojekten, deren finanzieller
Aufwand höher als 10.000,-- EUR liegt, das Einvernehmen mit dem EBK her. Bei Ein
zelprojekten, deren Kosten über 50.000,-- EUR liegen, ist das Einvernehmen mit der
Vertreterversammlung herzustellen. Außerdem wird der Vertreterversammlung
jährlich über die getroffenen Maßnahmen und die verwendeten Mittel berichtet.

(2) Der Vorstand der KZVS legt durch Beschluss fest, welche Maßnahmen im laufenden
Jahr gefördert werden sollen und gibt diese Entscheidungen zeitnah in den Vor
stands-Informationen sowie auf der Website zahnaerzte-in-sachsen bekannt. Der
Vorstand der KZVS kann, soweit ein Bedarf hierfür besteht, nach pflichtgemäßem Er
messen im laufenden Förderjahr seine Entscheidung nach Satz 1 anpassen. Die Än
derungen sind entsprechend Satz 1 bekannt zu machen.

§2
Gegenstand der Förderung 

(1) Als Fördermaßnahmen im Sinne dieser Richtlinie kommen u. a. folgende Maßnah
men in Betracht:








